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Reinhold Baake wurde im Februar 1960 verhaftet und im September 1960 zu zwölf Jahren Gefängnis ver-
urteilt. Ihm wurde vorgeworfen, der Wirtschaft der  DDR willentlich geschadet und Fluchtabsichten ge-
habt zu haben. Der folgende Schlussbericht des  MfS fasst kurz zusammen, welche Verbrechen Reinhold 
Baake zur Last gelegt wurden. Die Anklageschrift des Staatsanwalts ist mit mehr als 40 Seiten wesentlich 
ausführlicher. Der Bericht bildet den Abschluss der Ermittlungen des MfS, verblieb in den eigenen Akten 
und wurde außerdem zur Vorbereitung des später folgenden Gerichtsverfahrens an das zuständige Ge-
richt übergeben.
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RGW: Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (  RGW)
UdSSR: Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (  SU)
(*) VVB: Vereinigung Volkseigener Betriebe. In den Vereinigungen Volkseigener Betriebe waren die Volkseigenen Betriebe 
 (VEB) der DDR organisiert. Volkseigene Betriebe waren staatliche Betriebe, im Gegensatz zu privaten oder genossen-
 schaftlichen Betrieben.

 RGW

UdSSR:  SU

 

(*) VVB
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Quelle: BStU, MfS AU 543/60 HA/GA, Bd. 1

Der Paragraf 23 des Strafergänzungsgesetzes, der hier zur Anwendung kam:

Gesetz zur Ergänzung des Strafgesetzbuches – Strafrechtsergänzungsgesetz –
vom 11. Dezember 19571

Zweiter Teil, erster Abschnitt

§ 23. Schädlingstätigkeit und Sabotage. Wer mit dem Ziele, die Tätigkeit der staatlichen Organe 
oder die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik zu untergraben oder den Aufbau 
des Sozialismus zu stören, es unternimmt, staatliche oder genossenschaftliche Einrichtungen oder 
Betriebe in ihrer geordneten Tätigkeit zu behindern, wird mit Zuchthaus bestraft; auf Vermögens-
einziehung kann erkannt werden.

1 Das Gesetz wurde 1960 und 1963 geändert und 1968 durch das Strafgesetzbuch der DDR aufgehoben. Vgl. 40 M.


